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 Veröffentlicht am 18.10.1989

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §112 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Für die Verfügung einer vorläu9gen Suspendierung genügt es, wenn gegen den Beschuldigten ein Verdacht besteht.

Ein Verdacht besteht, wenn hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme der Wahrscheinlichkeit des

Vorliegens einer Dienstpflichtverletzung rechtfertigen.

Schlagworte

Definition von Begriffen mit allgemeiner Bedeutung VwRallg7
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